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Lockdown mit Notbetreuung 
ab 16.12.2020 
 
Liebe Kindergarten-Eltern 
 
Wie Sie bestimmt schon aus den Nachrichten erfahren haben, müssen 
die Kitas in Baden-Württemberg ab 16.12.2020 schließen. Dies gilt 
vorerst bis 10.1.2021 – eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. 
Wir bedauern diese Entwicklung sehr! Denn diese Schließung 
entspricht weder dem Berufsethos unserer Mitarbeiter/innen, die 
leidenschaftlich gerne mit Kindern umgehen, noch unserem Auftrag als 
Kirchengemeinde. Doch wir müssen die Entscheidung natürlich respektieren und anerkennen, 
dass es aktuell wohl tatsächliche keine Alternative zum harten Lockdown gibt. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns nun zunächst „neu sortieren“ müssen. Denn wir 
hatten bis vor wenigen Tagen noch damit gerechnet, dass die Bildungseinrichtungen offen 
bleiben... Unsere Mitarbeiter/innen werden einen Weg suchen, wie sie in den nächsten 
Wochen trotz der Schließung irgendwie Kontakt aufnehmen können zu Ihren Kindern. Dies gilt 
vor allem fürs neue Jahr – falls sich der Lockdown noch länger hinzieht. 
 
Die Landesregierung sieht wieder eine sogenannte „Notbetreuung“ für die nächsten Tage vor. 
Leider ist noch unklar, wie die Regelung im Einzelnen aussieht.  
Hier schon mal der offizielle Text des Landes:  
„Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 
gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze 
gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben 
einen Anspruch auf Notbetreuung. Das Kultusministerium wird den Einrichtungen kurzfristig 
weitere Orientierungshilfen zur Umsetzung der Notbetreuung mit an die Hand geben. 
Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung Ihrer Kinder angewiesen sind, können eine solche 
Notbetreuung beantragen.“ 
 
Ich vermute, dass für die Anerkennung der Notbetreuung wieder eine 
Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden muss. Deshalb empfehle ich Ihnen, diese 
möglichst rasch zu beantragen – formlos oder über das Formular, das Sie auf unserer 
Homepage finden. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und auch unseren Erzieher/innen viel Kraft und Zuversicht in dieser 
unschönen Situation! Gott schenke Ihnen das, was Sie jetzt brauchen. 
Und vor allem ein schönes, gesegnetes Christfest! 
 
Mit herzlichem Gruß 
Ihr 
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Mit freundlichem Gruß 


